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Bisherige Beratungsergebnisse: 

Empfehlung Bauausschuss: 

Der Bauausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
folgenden Beschluss: 

Die Verbandsversammlung beschließt gemäß Paragraph 2 Absatz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplans „Interkommunales Gewerbe- und 
Industriegebiet Heidelberg-Leimen" für das in der Anlage 1 gekennzeichnete Gebiet. 

Als Anlage beigefügt: 

D Folgekostenberechnung [gl Karten/Folien D Sonstiges 

Anlage 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 "Interkommunales Gewerbe

und Industriegebiet Heidelberg-Leimen", Aufstellungsbeschluss 

Handzeichen Sachbearbeiter: 

Mitzeichnung Geschäftsführer: Datum: 112,0f: vt 

Mitzeichnung stv. Geschäftsführer: Datum: 

Mitzeichnung Verbandsvorsitzender: Datum: 

Mitzeichnung stv. Verbandsvorsitzender: Datum: 

Seite 4 von 4 






